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· 1.1 Produktidentifikator 

· Handelsname: pro-fil.silikon EC1+ 

· Artikelnummer: FL22 

· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Abdichtungsmittel 

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

· Hersteller/Lieferant: 
pro-fil kunststoff GmbH 
Trabenigerstrasse 1 

9241 Wernberg  
Österreich  
Tel. +43(0)4252 / 30201 
E-Mail: office@pro-fil-kunststoff.com 

Auskunftgebender Bereich: 

Product safety department. 

office@pro-fil-kunststoff.com 

1.4 Notrufnummer: 

Tel.: +43 (0)4252/30201 

 

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches 

· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfällt. 

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen 
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. 

· Klassifizierungssystem: 

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der 

Fachliteratur und durch Firmenangaben. 

· 2.2 Kennzeichnungselemente 

· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt 

· Gefahrenpiktogramme entfällt 
· Signalwort entfällt 

· Gefahrenhinweise entfällt 

· Zusätzliche Angaben: 

EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.. 
· 2.3 Sonstige Gefahren 

· Während der Verarbeitung und Aushärtung des Materials werden chemische Stoffe in die Luft 
· freigesetzt (siehe Punkt 11). Deshalb für gute Raumbelüftung und bei Bedarf für Absaugung sorgen. 
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

· PBT: Nicht anwendbar. 

· vPvB: Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 

· Beschreibung: Polydimethylsiloxan, Füllstoffe, Hilfsstoffe und Oximosilan-Vernetzer. 
· Gefährliche Inhaltsstoffe: CAS: 37859-55-5 2-Pentanon,O,O’,O’’-(phenylsilylidyn)trioxim < 5% 

· EINECS: 484-460-1  Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 zusätzl. Hinweise: 

· Während der Aushärtung des Produktes werden durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit folgende Stoffe erzeugt 

· und freigesetzt:  2-Pentanonoxim (CAS 623-40-5) Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem 
Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 

 

  

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
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· 5.1 Löschmittel 

· Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder  

· alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

· Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen 

 

 

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  

 

 

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 

Siehe Abschnitt 8: Persönliche Schutzausrüstung. 

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

· Lagerung: 

· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Eindringen in den Boden sicher verhindern. 

· Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor 

Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

 

 

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt 

aufsuchen. 
· Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung 

Arzt aufsuchen 
· Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Auf 

Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. 

· Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzthilfe zuziehen. Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Portionen nachtrinken (nur wenn Person bei 

Bewusstsein). 

  

  

 

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstungen 

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

· 8.1 Zu überwachende Parameter 

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

· Reaktionsprodukt: 2-Pentanonoxim CAS: 623-40-5, DNEL (Data for workers), 
· Inhalation Exposure, Acute – local effects: 24,9 mg/m³, Long-term – systemic effects: 8,3 mg/m³, Quelle: ECHA 

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

· Persönliche Schutzausrüstung: 

· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

· Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei 

Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

· Atemschutz: Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem 

Gasfilter (Typ ABEK nach EN 14387) tragen. 

· Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe z.B. aus Butyl, Nitril oder PVC. 
· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

· Augenschutz: Schutzbrille  

· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung 
 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

· Allgemeine Angaben 

· Aussehen: 

Form: Pastös 

Farbe: Gemäß Kartuschenaufdruck  
· Geruch: Charakteristisch 

· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 

· pH-Wert: Nicht bestimmt. 

· Zustandsänderung 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht anwendbar  

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt 

· Flammpunkt: Nicht bestimmt. 

· Selbstentzündlichkeit:                                       Das Produkt ist nicht selbstentzündlich  
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10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

10.2 Chemische Stabilität 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung. Starkes Erhitzen vermeinden 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine 
gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Primäre Reizwirkung 

Bei Hautkontakt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Bei Augenkontakt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
Sensibilisierung der Atmenwege/ Haut: ufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt. 

Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie): 

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr:Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
 

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

 · Explosionsgrenzen: 

Untere: 

Obere: 

 
Entfällt. 
Entfällt. 
 
 
 

 
 
 

· Brandfördernde 

Eigenschaften:  

        Nicht bestimmt  

· Dampfdruck: Nicht bestimmt.  

· Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm³ 

· Dampfdichte Nicht anwendbar  

· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt. 

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 

Wasser: 

 
unlöslich 

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 

· Viskosität:   Nicht bestimmt.  
 

  

 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
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·  

· Weitere ökologische Hinweise: 

· Allgemeine Hinweise: 

Wassergefährdungsklasse 1 (SelbsteinstufungVwVwS): schwach wassergefährdend 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

· PBT: Nicht anwendbar. 

· vPvB: Nicht anwendbar. 

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Material kann nach der Aushärtung 

zusammen mit dem Hausmüll oder den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Unverbrauchtes Material ist als 

Sonderabfall zu entsorgen. 

Verpackungen: 

· Empfehlung: Restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung/Recycling zugeführt werden. 

Nicht reinigungsfähige Verpackungen bzw. Verpackungen mit Restinhalten sind wie der Stoff zu entsorgen. 

 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

·  

· 14.1 UN-Nummer 

· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

· 14.1/ 14.2 UN-Nummern/  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 

· Klasse entfällt 

· 14.4 Verpackungsgruppe 

· ADR, IMDG, IATA entfällt 

· 14.5 Umweltgefahren: 

· Marine pollutant: Nein 

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 

Verwender Nicht anwendbar. 

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 

IBC-Code Nicht anwendbar. 

· UN "Model Regulation":                                            Entfällt 

Transport/ weitere Angaben:                                     Kein Gefahrgut nach obiger Verordnung 

 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

den Stoff oder das Gemisch 

· Richtlinie 2012/18/EU 

· Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung VwVwS): schwach wassergefährdend. 

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 
 

· Relevante Sätze 

· H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
· H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
·  

· Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous 
Goods IATA: International Air Transport 
Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling 
of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of 
Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American 
Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 
2 
 

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 

beschreiben. Sie basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, verstehen sich nicht als 

Eigenschaftszusicherung und begründen insbesondere kein vertragliches Rechtsverhältnis. Haftung ausgeschlossen. 

(Fortsetzung von Seite 5) 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


